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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/165/2019  
 

Aktenzeichen 022.39 Datum: 14.11.2019 

Federführendes Amt Hauptamt 

Amtsleiter/in Marco Fulgner Tel.: 07261 404-104 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 03.12.2019 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Änderung der Archivordnung der Stadt Sinsheim 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Änderung der Archivordnung. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die bisherige Archivordnung der Stadt Sinsheim geht auf das Jahr 1991 zurück. Eine 
Überarbeitung wurde notwendig, da verschiedene Textpassagen Aspekte der Organisa-
tion und Außenwirkung des Archivs – insbesondere auch Entwicklungen der jüngeren 
Zeit – nicht berücksichtigt. Als Grundlage dient zwar weiterhin das Muster der Kommu-
nalen Landesverbände für eine Archivordnung, diese wurde jedoch durch einen Ab-
gleich verschiedener Satzungen anderer Kommunalarchive der Region unter Berück-
sichtigung der in Sinsheim spezifischen Merkmale ergänzt. 
 
In einem ersten Schritt wurden die Verweise auf die rechtlichen Grundlagen nach derzeit 
gültiger Gesetzeslage aktualisiert.  
In der ursprünglichen Fassung wurde eine wesentliche Aufgabe eines modernen Archivs 
nicht abgebildet: die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein Archiv lebt erst durch Nut-
zerinnen und Nutzer, deren Kreis durch wirksame Aktionen erhalten und erweitert wer-
den muss. Ein erklärtes Ziel ist daran anknüpfend die Förderung einer Erforschung und 
Kenntnis der Stadt- und Heimatgeschichte. Als Ergänzung zu den eigentlichen Archiv-
beständen dient dazu die öffentliche Bereitstellung einer Bibliothek mit Fachliteratur, 
deren Aufbau und Pflege bisher ebenso ausgeklammert blieb.  
Darüber hinaus wurde dem Bedeutungszuwachs der Digitalisierung damals noch keine 
Beachtung geschenkt. So ist jetzt explizit die digitale Erfassung und Weiterverarbeitung 
bzw. Reproduktion von Archivgut vorgesehen, und die Verwendung elektronischer 
Hilfsmittel bei der Archivnutzung erlaubt. Eine Anpassung der Gebührenordnung sowie 
des Antragsformulars zur Nutzung wurde ebenfalls aktualisiert. 
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Die Überarbeitung der Satzung (Archivordnung) spiegelt auch die bereits durch die per-
sonelle Neuaufstellung angestrebte Umgestaltung des Stadtarchivs zu einer zeitgemä-
ßen und nutzerfreundlichen Einrichtung, die von der Sinsheimer Bürgerschaft genutzt 
und wahrgenommen wird, wider. 
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die geänderten Passagen in der „Arbeitsfassung“ rot 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Ulrich Landwehr  Marco Fulgner 
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung  Amtsleiter 
 
 
  
Anlage: 
Arbeitsfassung der Archivordnung der Stadt Sinsheim  
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